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1.0. Begründung zum Bebauungsplan mit integrierten landespfl
Festsetzungen gem. $ 9 Abs. 8 BauGB

1.1 Ausgangssituation / Bestand im Planungsgebiet

Das Plangebiet des Bebauungsplanes "Am Kleisinger" befindet sich nordöstlich
innutten der bebauten Ortslage der Gemeinde Kallstadt, das Geländeprofll des
Plangebietes fällt von Nord nach Süd ab.
Die Flächen des Plangebietes werden derzeit landwirtschaRlich, als Rebflächen,
genutzt und bewirtschaRet.
Im Westen grenzt der gewachsene Ortskem der Gemeinde Kallstadt an das
Plangebiet. Hier befindet sich die WinzergenossenschaR Karlstadt bei der
während der Weinlese mit nicht unerheblichen Lärm und Geruchimnussionen fÜr
die Nachbarschaß zu rechnen ist
Im INorden entlang der Neugasse finden sich Wohngebäude aus verschiedenen
Sied[ungsjahren, im Osten ]andw. Betriebe und Beherbergungsbetriebe. Der an-
grenzende südliche Teil, entlang der K4, Freinsheimer Strasse, wird geprägt
durch Wohngebäude der sechsziger Jahre.

1.2. Verkehrliche Anbindung

Geplant ist im Bereich des Bebauungsplanes über eine verkehrs-
beruhigt(Mischverkehrsfläche) ausgebaute Anliegerstraße den anstehenden
Quellverkehr an die Neugasse anzubinden.
Die Neugasse hat eine direkte Zufahrt aufdie in Ost-West Richtung verlaufende
Kreisstrasse, K 4, und somit eine Anbindung an das regionale Verkehrsnetz in
Richtung Freinsheim-l.Jngstein und über die B 271, Deutsche Weinstrasse,
an das überregionale Verkehrsnetz an die A 6 Richtung Mannheim-
Kaiserslautem oder die A 650 Richtung Bad-Dürkheim-Mannheim

1.3. Erfordernis der Planaufstellung / Entwicklung aus dem F-Plan

Das Plangebiet des Bebauungsplanes "Am Kleisinger" ist im rechts-
kräRigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Freinsheim als
Fläche fÜr den Weinbau ausgewiesen.
Im z.Zt anhängigen Verfahren der Änderung des Flächennutzungsplanes
hat der Rat der Verbandsgemeinde beschlossen dieses (gebiet als Wohngebiet
auszuweisen und zu entwickeln.
Der Wunsch zur Bebauung auf den sog. "Schüsselgrundstücken" an der östl.
gelegenen Neugasse wurde durch die Vorlage von Bauvoraiüagen
dokumentiert. Zur Sicherung der Erschließungsmöglichkeit des Plangebietes
hat der Ortsgemeinderat der Gemeinde Karlstadt in seiner Sitzung
am 28. August 1995 erstmals beschlossen, zur städtebaulich sinnvollen
Ordnung und einer ökonomisch und ökologischen Bodenordnung fÜr
das Plangebiet einen Bebauungsplan aufzustellen.
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Ziel der Planung ist es, die im F-Planentwurfals Wohngebiet ausgewiesenen
unbebauten Gmndstücke, unter Würdigung der in der Umgebung vor-
handenen nachbarlichen Nutzungen, einer Bebauung zuzuführen.
Den von der Planung betrogenen Bürgern wurde die Möglichkeit zur Außerung
gegeben. Nach den eingegangenen Alu-egungen und Bedenken der vorge-
zogenen Bürgerbeteiligung hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am
08 Februar 1996 die Änderung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
beschlossen
In einer weiteren Sitzung des Gemeinderates wurden am 15. Juli 1996 die
Gmndzüge des zu entwickelnden Bebauungsplanes durch die Gemeindever-
treter, unter der beratenden Mitwirkung der Verwaltung, erörtert.
Demnach sollten in dem EntwurfGrundstücke mit einer Größe von ca. 300
bis 400qm entstehen. Die Bebauung sollte in opener Bauweise mit ein- bis
eineinhalbgeschoßigen Wohngebäuden erfolgen. Aufgrund der Erschließung
mit einer Sackstrasse und der Lückenlage innerhalb der bebauten Ortslage soll
die WohnungsanzaH aufzwei Wohnungen je Gebäude und Gmndstück
begrenzt werden. Die Erschließungsstrasse soll als verkehrsberuhigter Bereich
ausgebaut werden und ein wechselseitigen Parken im Strassenraum ermöglichen
Im Plangebiet wird die Anlage eines Kinderspielplatzes gewünscht, der auch den
Bedarfaus umliegenden Wohngebieten abdecken soll. Aufdie Versickerung
von OberÜächenwasser im Rahmen der Berilcksichtigung der vorherrschend
verdichteten Siedlungsstruktur bei der vorhandenen Ortskemlage soH Rücksicht
genommen werden.
Aufgrund dieser Planungsabsicht ,der innerörtlichen Lage des Plangebietes und
der Art der Erschließung sollen die als Ausnahme zulässigen Nutzungen des
$ 4 Abs.3 Nr. 1-5 BauGB nicht zugelassen werden.

Die daraus entwickelte städtebauliche Konzeption sieht eine Bebauung mit
Einfamilien- bzw. Zweifam.häusem als Einzelhäuser und Doppelhäuser vor.
Die Erschließung des Gebietes erfolgt über eine Stichstraße als ver-
kehrsberuhigte Anliegerstraße.

/'3

Bodenordnung:
Von Seiten der Ortsgemeinde wird zur Umsetzung des Bebauungsplanes eine
gesetzliche Umlegung angestrebt.

Abwasserbeseitigungskonzept

Bodenverhältnisse:
Die BodenbeschaHenheit im NBG wurde im April 1997 untersucht. Das Ing.
Büro fÜr Bodenmechanik Dr.-Ing. Kurt Gelben ehrte zusammen mit dem Ing.
Büro Schmihing und den Verbandsgemeindewerken Freinsheim
Versickerungsversuche im Baugebiet durch. Dabei wurden an drei ausgesuchten
Stellen im Baugebiet BaggerschüMe ausgefuhrt. Diese wurden mit Wasser
gefullt und das Absinken des Wasserspiegels wurde zeitabhängig protokolliert
(siehe Gutachten des Tng. Büros Gelben in Anlage l).
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An zwei von drei Baggerschüden stellte sich heraus, daß eine Versickerung
unmöglich ist. Der dritte Versuch ergab eine geringe bis mittlere Durch-
lässigkeit, wobei diese BodenbeschaRenheit wohl nur aufeinen kleinen Teil des
des NBG zutreRend ist

Die im Bebauungsplan eingetragene Haupterschließungsstrasse verläuR von
Westen nach Osten. Im Bereich des Westendes ist eine Wendefläche (WHI) mit
angrenzenden Parkständen vorgesehen. Der Ostteil enthält einen nach Süden
führenden Stichweg mit Wendehammer (WH2). Aufder Höhe von WH2 ist
eine Bebauung in 2.Reihe vorgesehen

Für alte Strassen, Stichstrassen, Bürgersteige und Wendeplätze werden wasser
durchlässige Pflasterungen verwendet. Alle KFZ Stellplätze werden mit Rasen-
gittersteinen oder sog. Ökopflaster oder gleichwertigem Wabenpflaster ge-
staltete

Entwässerun

Die Fläche des geplanten Neubaugebietes "Am Kleisinger" lässt sich
zwwkmäßigerweise in vier Teilabflußflächen (R l bis R 4) aufgliedem (siehe
Lageplan). Dabei werden die topographischen Gegebenheiten, die Er-
schließungsrichtung und die mögliche Zuordnung von Einzugsgebieten zu
vorhandenen Kanälen berücksichtigt

Da eine Versickerung von OberHächenwasser gem. Landeswassergesetz.in dem
Gebiet aus den vor genannten Gründen nicht möglich ist, muß das Ober4ächen-
wasser abgeführt werden. In den Teilabflußflächen R 2 und R 3 ist dieses über
einen Oberflächenwasserkanal möglich, da in dem jetzigen WirtschaRsweg
bereits ein Regenwasserkanal DN 3oo vorhanden ist. Dieser Kanal leitet das
Niederschlagswasser an ein Gewisser dritter Ordnung, den sog. Bauemgraben.
Das Oberflächenwasser aus den Abflußflächen R l und R 4 kann nicht
wirtschaRlich vom Schmutzwasser getrennt abgefuhrt werden, sodaß sich fÜr
diese Teilflächen nur ein Mischwassersystem anbietet.

r'3

Das Oberflächenwasser der pävaten(grundstücke so]] dezentral aufPrivatgrund
zwischengespeichert werden. Dazu wird im Bebauungsplan unter Ziff 3.2.3
festgesetzt werden, daß die Anwesen eine Zisteme mit bestimmtem Speicher-
volumen einzubauen haben. Diese Zistemen enthalten flächendeckend über das
ganze Gebiet einen Notüberlauf: der je nach Teilabflußfläche und Ausnutzung
des Zistemenvolumens in einen Oberflächenwasserkanal oder Mischwasserkanal
einmündet.

Es ist vorgesehen das Oberflächenwasser der Strassen ohne Zwischen-
speicherung in den Regenwasser- oder den Mischwasserkanal abzuleiten. Das
Schmutzwasser soll in Schmutzwasserkanälen DN 200 aus PVC Jumbo Rohren
abgeführt werden (siehe Anhang, Aktennotiz)
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Die Schmutzwasserkanäle werden parallel zu den Regenwasserkanälen in der
Strasse verlegt. Für die Anschlüsse der äußeren Gebiete R l und R 4 werden
vorhandene Mischwasserknaäle verwendet. Die Gebiete R 2 und R 3 werden im
Wirtschaftsweg zusammengefilhrt und über einen geplanten Schmutzwasser-
sammler an die vorhandene Mischwasserkanalisation in der Freinsheimer Strasse
angeschlossen

Die Entwässerung der Bebauung in zweiter Reihe bei WH 2 kann, dem Ge-
ländegenalle angepaßt, nach Süden erfolgen. Das Oberflächenwasser der Strasse
kann hier in die unterhalb WH 2 liegende Grünfläche abgeleitet werden. Für das
Schmutzwasser wird ein Kanal im Grünstreifen am Südrand des Baugebietes
verlegt. Der Schmutzwasserkanal wird an den geplanten Schmutzwasserkanal
im WirtschaRsweg angeschlossen.

Das Oberflächenwasser der Wendeflläche WH l wird analog zu WH 2 in die
südlich angrenzende Grünfläche geleitet.

Diese beiden Flächen mit Versickerungsmulden können nur begrenzt Ober-
flächenwasser außlehmen. Ein Teil des Wassers wird durch die Bepflanzung, ein
anderer Teil wird durch den Mutterboden gespeichert bzw. verdunstet. Um ein
Überlaufen dieser Mulden zu vermeiden, solltejedoch auch hier ein Notüberlauf
eingebaut werden. Dieser Notüberlaufwird an den vorhandenen Regenwasser-
kanal im Wirtschaßsweg angehängt und in den Bauemgraben entwässert.

Westlich des Gebietes R l ist im vorliegenden Bebauungsplan eine Grünßäche
ausgewiesen. Diese kann aus Gründen der Lage und Topographie(Gelände-
neigung) nicht zur Zwischenspeicherung von Oberßächenwasser genutzt
werden.

Im Hinblick aufden entwässerungstechnischen Anschluß des NBG "Am
Kleisinger" an die vorhandene Ortskanalisation muß im Rahmen eines späteren
Entwurfes die hydraulische Abflußsituation der vorhandenen Kanäle überpril&
werden.

1 .4. Darlegung der Umweltverträglichkeit gem. $ 17 Abs. 4 LPfIG

Die Ortsgemeinde Karlstadt hat sich als städtebauliches Ziel eine Verdichtung in
der Ortslage zur Aufgabe gemacht. Hierbei sollen bauliche Lücken im Ort
geschlossen werden. Dieser Zielsetzung ist der Vorzug vor der Ausweisung von
Neubauflächen an der Peripherie zu gewähren.
Im vorliegenden Fall des NBG "Am Kleisinger" wurden Flächen die gem. $34
BauGB bebaubar wären bewußt von einer Bebauung zurückgehalten um das

gesamte Plangebiet einer geordneten städtebaulichen, ökologischen und
ökonomischen Nutzung zuzufuhren.
Die z.Zt. aufder Grundlage des $34 BauGB bebaubaren Flächen können der
Anlage 2.3 entnommen werden.
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1 .5. Kostenschätzung zur Verwirklichung der Planung
a) Landespflegerische Maßnahmen

1) Im Plangebiet des B-Planes "Am Kleisinger'

18 Strassenbäume 440.-DM/ Stück 7.820.-DM
Unterpflanzung 3 .552 . -
Kinderspielplatz, ÖHentl.Grünanl. 830 qm 5.550.-

2) Im Plangebiet der Ersatzmaßnahme zum B-Plan " Am Kleisinger"
(Ziffer des landespflegerischen Planungsbeitrages)
1 38 qm Rückentwicklung ND "Gauberger Hohl", (Ankaufentnallt da
bereits im Besitz der Gemeinde)
Entbuschung, Entsiegelung, Pflasterung mit Natursteinpflaster

gesamt: 24.175.-DM

b) Erschließungskosten

Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt ca. 17.853qm
Die Strassenfläche und Fläche fÜr Parkflächenund ÖRentl. Grünflächen beträgt
5.086 qm
Folglich betragen die Gmndstücksflächen 17.853qm - 5.086qm- 12.767qm

Die überschlägig emüttelten Erschließungskosten betragen ca. 1 . 1 50.000.-DM
(12.767qm x 90.-DM/qm) .
Die anfallenden Kosten werden entsprechend den einschlägigen Satzungen und
Regelungen der Ortsgemeinde bzw. der Verbandsgemeinde umgelegt und ab-
gerechnet.

Bestätigung

Die Begründung zum Bebauungsplan "Am Kleisinger" der Ortsgemeinde
Kallstadt hat zusammen mit den zeichnerischen und textlichen Fessetzungen

des o.g. BeblT112gspj?n(l?evaom bis zum .. . . . . .. Xee . .,/e97-
in den Diensträumen der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim ÖRentlich

ausgelWn. Dii:ij)usl3gulli%:;urde im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Freins-heim voW...- . '3 .i:"+ ' ./4e 't ÖHentlich bekanntgemacht.

Kali

'ersten, Ortsbürgermeister
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2.0. Lage dës Plangebietes und Grenze des räumlichen (;eltungsbereichs
des Bebauungsplanes

Gemäß $ 9 Abs. l Nr. l BauGB wird festgelegt, daß die Grundstücke,
weiche in bei[iegendem Lageplan, der Bestandteil des Bebauunggp]anes ist
mit einer durchgezogmen Linie umrahdet sind als Allgemeines Wohn-
gebiet in Verbindung mit$ 4 BauNVO Festgesetzt werden (s. Abb. .l)

Als Hinweis wird an dieserStelle darauf aufmer'ksqm gemacht, daß
die landeËpflegerische Ersatzfläche im Bereich des ND .,;Gauberger Hohl"
befindlich ist (Landespfleg.PI.beitrag Ziff E l Seite 34).
Dieser Bebauungsplan erfaßt das Grundstück lil. Nr. 4123 in da'
(;emarkung Kallstadt

(

.. t'fl

7

Abb. l



Seite 9 von 1 8 Seiten

Ortsgemeinde Karlstadt Bebauungsplan ,,Am Kleisinger''

E l NI) ,,(}auberga' Hohl" Ft.NI. 4J23 (}eüarkung. Kapstadt

Abb.2: Lago du l4ndespflQgeäschën Ersatzflä(Üe.i;Bc$äuungspüan
Ergänzungsplan Am Kleisihger"
( Ausschnitt aus der TK 651 5 Bad Dürkhëiü Ost)
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3.0. Textliche Festsetzungen

3.1. Planungsrechtliche Festsetzungen

Für das unter Ziff 2.0. näher bezeichnete Gebiet werden folgende
Festsetzungen gem. $ 9 BauGB getronen:

3.1.1. Art der bau]ichen Nutzung ($ 9 Abs. ] Nr. ] BauGB)

Das Plangebiet wird gemäß $ 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA)
festgesetzt

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

Zulässig sind:

1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speise-
wirtschaRen sowie nichtstörenden Handwerksbetriebe,

3. Adagen fur kirchliche, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die gemäß $ 4 Abs. 3 Nr. l bis 5 BauNVO als Ausnahmen möglichen
Nutzungen sind in diesem Gebiet nicht zugelassen

Seite 10 von 18 Seiten

3.1.2. Maß der baulichen Nutzung gem. $16 BauNVO i.V.mit $9Abs.INr.l

Die Höchstgrenze der Grundflächenzahl(GRZ) beträgt 0,4
Die Höchstgrenze der Geschoßflächenzahl(GFZ) beträgt 0,8

Die Zahl der Voljgeschosse wird als Höchstgrenze mit J + ID festgesetzt,
d.h. zulässig ist ein Vollgeschoß und gem. $ 2 Abs. 4 LBauO ein als Vollgeschoß
ausgebauten Dachraum

Die Größe der Baugrundstücke soll bei Einzelhausbebauung 400qm nicht
unterschreiten. Bei Bebauung mit Doppelhäusem wird die Mindestgröße aufmin.
200qm je HaushälRe festgesetzt.

3.1.4. Bauweise ($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB, $ 22, 23 BauNVO)

Für das Plangebiet wird eine oHene Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusem
festgesetzt.
Im Gebiet A sind nur Doppelhäuser zulässig.
Im Gebiet B sind nur Einzelhäuser zulässig
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3.1.3. Anzahl der Wohnungen($9 Abs.l Nr.6 BauGB)

Aufgrund der zum Umfeld ortstypischen Bauweise mit Ein- bzw. Zweifamilien-
wohnhäusem wird im Plangebiet aus städtebaulichen Gründen die Zahl der Wohnungen
bei Einzelhäusem aufmax. zwei Wohnungenje Gebäude festgelegt. Die max. Zahl der
Wohnungen bei Doppelhäusern soll eine Wohnung je DoppelhaushälRe nicht über-
schreiten

3.1.4. Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze ($ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB, $ 14
BauNVO)

Garagen sind im gesamten Plangebiet nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig.
Im Gebiet A sind Garagen nur innerhalb der fur Garagen festgesetzten Flächen
zulässig
Die Garagen und Nebenanlagen sind mit Flachdächem oder geneigten Dächem bis max
1 5 Grad Dachneigung und extensiver Dachbegrünung(Gras- Kräutersysteme, niedrige
Stauden oder Sträucher ohne Dachbewässerung) vorzusehen. Flachdächer oder
geneigte Dächer ohne eine entsprechende Dachbegrünung sind unzulässig.

Nebenanlagen sind bis zu einer Größe von 30 cbm auch außerhalb der überbau
baren Grundstücksflächen zulässig.

3.1.5. Höhenlage der baulichen Anlagen ($9 Abs.2 BauGB)

Für die Festsetzung zur Begrenzung der Höhenentwicklung der baulichen
Anlagen wird das Niveau 0,00, das der Rohbaudecke der Erschließungsstrasse
gemessen in(}ebäudemitte aufder Strassenraumbegrenzungslinie entspricht, als
Bezugsmaß herangezogen./'

Für die folgenden Festsetzungen zur Höhe der baulichen AHagen wird die Wandhöhe
WH definiert als das senkrecht aufder Wand der Frontfassade gemessene Maß in
von der Höhe der Strassenoberfläche der Erschließungsstrasse bis zur Schnittkante
der Wand mit der Dachkonstruktion , bei Versprüngen in der Frontfasade gilt das
größte Maß.

Für das Plangebiet wird die Wandhöhe wie folgt festgesetzt
bei talseitiger Bebauung 4,00m
bei bergseitiger Bebauung 5,00m

Aufder Halbe der Wandlänge darfdurch Zwerchhäuser oder Dachgauben die
Wandhöhe überschritten werden.
Ein Knlestock (Drempel) ist bis zu einer Höhe von max. 0,80m zulässig, gemessen dem
Maß zwischen OKR (Oberkante Rohhßboden) bis Oberkante Fußpfette.
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Bergseitige
BebauungTalseitige

Bebauung

${-

Die Firsthöhe wird definiert als das senkrechte Maß gemessen von der Höhe der
Strassenoberfläche der Erschließungsstrasse bis zum höchsten Punkt des
Dachabschlusses des Gebäudes.

Für das Plangebiet wird folgende Firsthöhe festgesetzt:
bei tajseitiger Bebauung 1 0,00m
bei bergseitiger Bebauung 1 1,00m

Anfallender Bodenaushub darfbis max. aufdie Höhe des an©enzenden Bodenniveaus
von benachbarten, bebauten Grundstücken aufgerollt werden. Uberschilssiges
Erdmaterial ist abzuführen.

Ö

Ö

3.1.7. Das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie Bindungen für Bepflanzungen gem. $9Abs.INr.25a u.b.und
$9Abs.INr.15 BauGB

Im Bereich der ÖRentlichen Grünßächen der zeichnerischen Festsetzungen des B-planes
ist eine natumahe Bepflanzung vorzunehmen(s. AI und A2 des landespfl. Planungs-
beitrages) Sie sind im Randbereich mit gemischtaßigen Hecken(mind. 2-reihige Anlage
aus mind. 5 Gehölzarten) abzupflanzen. Die Gehölze sind in max. Abstand von 1,00m
in versetzten Reihen anzupflanzen (Pflanzqualität 2x verpf1., 60-100cm, Heister 2x
verpfl. o. Ballen, 100-1 50cm) Eine Durchgrünung der Verkehrs und Stellflächen
entsprechend der zeichn. Festsetzungen des B-planes ist durch die Anlage natumaher
Grünflächen mit standortgerechten Arten zu erreichen. Die dargestellten Baum-
standorte in der Strasse, an Stell- und Wendeplätzen sind mit Laubhochstämmen (vgl.
Tab. 4, Hochstamm 3xv., StU 14-16cm m. Ballen) zu bepflanzen.
Die Gehöze sind dauerhaß zu erhalten bzw. zu ersetzen. Zur Unterpflanzung sind die
Beetflächen mit niedrigen Ziersträuchem, bodendeckenden Gehölzen (Boden-
deckerrosen, Potentilla, Hedra helix, Vinca minor etc.) und standorttypischen Stauden
zu bepflanzen und dauerhaR zu erhalten
Die Verwendung bodendeckender Nadelgehölze ist verboten.
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I'abelle 4 Pflanzliste
[. Obstgehö]zc
Pflanzqualität: Hochstamm 160- 180 cm oder'Halbstamm 120- 160 cm

Apfel
B re t lache r
Gewürz l uike n

Jakob Fischer
Kaiser Wil h el m

Rheinischer Bohnapfel
Roter Boskop
Winters locke nap fe l
Winterrambour

Birnen
Alexander Lu(=s
Boss's Flaschenbirne
Conference
Gellerts Butterbime
Grä6n von Paris
Gute Luise
Köstliche von Charneu
Pastorenbirne

Zwetschen,. IZ enekloden
Hauszw:elsche
Bühler Frllhzwetsche
Große grüne Rei\eklode
Quillins Reneklode

Kirschen
Büttners rote Knorpel
Frühe rote l\4eckenheimer
Große Schwarze Knorpel

Speierling(morbus deines rica)

[l. Bäume 1. und 2. Ordnung
PflanzquaJitat: mind. StU IO-12 cm. PtHanzzeit Herbst und Frühjahr
(' Für Straßenraum\begrünung geeignete Gehölze)

Art
Aceh camFestre'
Aceh platanoides'
Acer pseudoplatanus'
Carpinus betulus
Jug lars reSia
Prunus aviunt
morbus aucuparia
morbus ada/intermedia'
Tina cordata
Tina plata'phyllos
Ulmus minor

[ll. Sträucher
Ptnanzqualität: 2 x verpflanzt. ohne Ballen. 60.1(X) cm oder Meister l(D-150

Art
Aber campestre
Annlanchier ovalis
Comus mas
Camus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
&lalus sylvestris
Prunus spinoza
cyrus pyrater
Rosa arve isis
Rosa carina
Sambucus nig ra
Tax us baccata

Dtsch. Name
Feldahorn
Felsenbirne
Kornelkirsche
Roter Hartriegel
Haselnuß
Eingriffliger Weißdo rn
Pfaffenhütchen
Gewöhnlicher Liguster
Geil\eine Heckenkirs che
Holzapfel
Schiebe
Holzbirne
Feld-Rose. Kriech-Rose
Hundsrose
Sehn'arzer Holunder
Eibe

l\;. Klettcrpflanzm für Fassad(nbegrÜnungcn
Pflan zqualität: Toptballen

.\ rt
Clentltis vit.dba
}lcdcra hclix

}Jumulus luf'usus
[)arche nocissus tricuspidata
Vitis x.in ifera
\-\;istcrta sinensis

Dtsch. Name
Gemeine V\raldrcb{.
Gemeiner Efeu
[ hopfen
Wilder Wei n
vv e in

Blauregcn, Glyz.mic

(mll Klelterhtl fc )
(St' lbs tkli m me r )

(mill Klettcrhtlfc)
(Scl bs tkli m n\c r )
(mit Klctterhilre)
(n\il Klcttcrhilft')

Dtsch. Name Höhe Breite
Feldahorn 3.15 m 5.8 m
Spitzahorn 20.25 m &12 m
Bergahorn 2&25 m 12- 15 m
Hainbuche $15 m 4-8 m
\Ar aln u ß IO. 15 m 8-15 m
Vogelkirsche IO. 15 m &12 m
Vogelbeere $12 m 4-8 m
Mehlbeere 6.12 m 4-6 m
Winterlinde 2$30 m IO-15 m
So mmerlinde 30.40 m 15.25 m
Feldulme 8..10 m 3-4 m
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3.2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

3.2.1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen ($86 Abs.l LBauO)

3.2.1.1. Dächer

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind aufden Gebäuden nur Sattel-
dächer oder aus Satteldächer zusammengesetzte Dächer zulässig
Ausnahmsweise sind anstelle von Sattldächem zueinander versetzte Pultdächer
zulässig,sofem folgende Bedingungen erfüllt sind
Der Höhenunterschied zwischen Pultfirst und Pultwandanschluß darf 1,50m nicht über
schreiten. Die Dachneigung beider Pultdächer müssen gleich sein. Die Länge der Pult-
dachflächen muß im Verhältnis 50 zu 50 bis 40 zu 60 gestaltet sein.
Die Dachneigung der Satteldächer ist aufeinen Bereich von mind. 35 Grad und
höchstens 45 Grad Neigung festgesetzt.

.) ."..... J.!.]QO.ayt.
1:4t6Q%y..J+Qr ë.p« 't

.s.
g t.50m

AufNebengebäuden und Garagen sind nur Flachdächer oder geneigte Dächer bis
max. 1 5 Grad Dachneigung und extensiver Dachbegrünung zulässig(siehe hierzu
ZiR. 3.1.4.).

Ö

l

r
Im Plangebiet sind Nebenüste zulässig, sie sollen mind. 30cm unter dem Hauptnst
des Gebäudes angebunden werden.
Eine voneinander abweichende Dachneigung der einzelnen DachhälRen eines Gebäudes
ist nicht zulässig.

Regenrinnen sind als vorgehängte, oHene Regenrinnen auszubilden und nicht zu ver-
kleiden.
Als Dacheindeckung sind nur rottonige unglasierte Dachziegel oder Betondachsteine
zulässig.

Dacheinschnitte sind unzulässig. Dachflächenfenster sind zulässig. Zum ÖHentlichen
Strasseruaum sind max. zwei Dachflächen6enster zulässig.
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3.2.1.2 Fassadengestaltung, Fensterformate, Balkone

Die Fassaden der Gebäude sind als Putzfassaden auszuführen. Ausnahmsweise können
Häuser in Holzbauweise zugelassen werden, soFem die Außenhaut nicht aus groben
Bohlen oder halbrunden Stämmen besteht

Nicht zulässig sind Materialien mit glänzender Oberfläche wie z.B. glasierte Fliesen und
Keramikplatten. Weiterhin unzulässig sind KunststoR- und Faserzementplatten sowie
Teerpappe oder Metallaußenwandverldeidungen. Ebenfalls unzulässig sind Ver-
kleidungen aus Marmor, Kunststeinplatten, Sichtmauerwerk aus hellen Materialien und
Glasbausteine

Rechteckige Formate von Fenster und Türen müssen zum ÖHentlichen Strassenraum
ein stehendes Format aufweisen.
Fenster mit liegendem, rechteckigem Format massen so durch Kämpfer und Sprossen
unterteilt sein, daß die Breite der einzelnen Scheiben deren Höhe nicht überschreiten.

/'3

Zur Farbgebung der Gebäude wird empfohlen nur ortstypische Farben, wamle Pastell
und Erdtöne, zu verwenden (vgl. Ziff .V 8 landespfl. Planungsbeitrag).

Balkone:
Nach drei Seiten ordne Balkone an den Traufseiten sind unzulässig.
Nach drei Seiten Daene Balkone an den Giebelseiten sind durch senkrechte mit dem
Boden oder dem Dach veöundene Elemente zu gliedem und zu begrünen.

3.2.2 (;estaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen, Zufahrten tmd
EinfHedungen. ($9 Abs.l Nr.20 BauGB und $86 Abs.l LBauO)

AEe durch den Baubetrieb verdichteten, nicht überbauten Grundstücksbereiche
sind unnuttelbar nach Beendigung der Baumaßnahme mechanisch aufzulockem
(z.B. durch Eigen, vgl. ZißV 4 des landespfl. Planungsbeitrages).

r

Es ist nicht gestattet die pävaten Freißächen, die nicht als Zufahrten oder
Stellplatzflächen dienen, als Lager- oder Arbeitsflächen nach Beendigung der
Baumaßnahme zu benutzen. Sie sind als Nutzgarten oder Ziergarten gärtnerisch
anzulegen und dauerhaR zu pflegen.
Dabei sind je 150qm angefangener Gartenßäche Wahlweise ein Laubbaum(Halbstamm
mind StU lO-12cm, 2xverpfl., Arten siehe Tab. 4) oder ein Obsthochstamm (1 60-
180cm bzw.Halbstamm 120-160cm möglichst alter lokaler Sorten siehe Tab. 4)
anzupflanzen und dauerhaR zu unterhalten.

Die Auswahl weiterer Baum- und Strauchpflanzungen fÜr die Gartenflächen sind über
wiegand (mind. 2/3 der Pflanzarten) gem. der Tabelle 4 Seite 1 1 und 12 vorzunehmen.

Die Anwendung von Bioziden, Kunstdüngem und Tausalzen aufden privaten
Freiflächen ist unzulässig.
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Als Bodenbeläge der befestigten Flächen der Einfahrten, Stellplätze und Zugangswege
sind ausschließlich Pflaster- und Rasengittersteine als versickerungsnahige Materialien
zu verwenden.
Reine Beton- und Asphaltflächen sind, um den Eingriff in den Wasserhaushalt weit-
gehend zu minimieren, unzulässig.

Für weitere Bodenbefestigungen im Bereich der privaten (grundstücke ist gem
$ 1 0Abs.3 LBauO die erforderliche Zweckbestimmung nachzuweisen.

Grundstückseinfnedungen im Bereich der Vorgärten damen nur direkt an der Grenze
zum ÖRentlichen Strassenraum sowie zwischen benachbarten Grundstücken errichtet
werden

Sie sind zum ÖHentlichen Strassenraum hin als Sandsteinmauem oder senkrecht
strukturierte Holzzäune oder geschnittene Hecken in einer Höhe von 1,50m zulässig

Dabei ist gegebenenfalls das ausgebaute Sandsteinmateäal wiederzuverwenden.
Zwischen benachbarten Grundstücken ist im hinteren (vom ÖRentl. Str.raum nicht
einsehbaren) Bereich eine Einlhedung mit Maschendrahtzäunen mit Hinterpflanzug
oder eine geschnittene Hecke in Höhe von 1 ,50m zulässig
Als Ausnahme kann zum Zwecke des Sichtschutzes zwischen benachbarten Grund-
stücken die Einfhedung in Form von Hecken oder Holzlamellenzäunen in einer Höhe
bis max.2,00m und einer Länge von max. 6,00m erfolgen.

3.2.3 Festsetzungen zur Behandlung des Niederschlagswassers e

Das aufden Privatgrundsttlcken anfallende Niederschlagswasser ist aufden Grund-
stücken zu sammeln oder zur Versickerung zu bringen(vgl. ZifrV6 des landespfl .
Planungsbeitrages).
Dazu sind die ausder Dachentwässerung anfallenden Niederschlagswässer über ein
getrenntes Leitungsnetz in unterirdischen Zistemen auf2ufängen und soweit möglich
als Brauchwasser zur Gartenbewässerung wiederzuverwenden. Der Überlaufder
Zisteme ist an den Oberflächenentwässerungskanal in der Strasse anzuschließen.
Das Fassungsvemlögen der Zisterne soll nicht weniger als 35 1/qm Dachfläche betragen
Zur Bemessung dient das aufdie Horizontale bezogene Maß der Dachllläche.
Die Bemessungsgrundlagen des Regelwerkes der ATV Abwasser-AbfäU, Arbeitsblatt
A 138, Januar 1990, sind zu beachten.

Es wird empfohlen der Verwendung wassersparender Anlagen und Technologien
Vorrang zu gewähren.

Hinweis Dem Entwässerungsantrag, als Bestandteil des Bauantrages, ist ein ent
sprechender rechn. Nachweis beizufügen. Dies gilt auch bei einem Ver
fahren gem. $65a LBauO vom 08/März/95.
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4.0. Verfahrensdaten

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Kallstadt hat am... . . .J'-i?.. .Zqe 6
die Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Kleisinger" beschlossen und
am. .Zë... Z.:.'../qq6 .....ortsüblich bekanntgemacht.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Kallstadt hat nach $33 BauGB.am
& : 2;. . !CëZIGz . . . .die Bürgerbeteiligung beschlossen und am . . ??.! Z... . ./eqë'. . . . ortsüblich

bekanntgemacht

Die ömentliche Darlegung und Anhörung des Bebauungsplanes wurde am .{'/:3. ]qqë
.: .49: g ;. ../qq .6 . . . . durchgeführt

Der Entwurfdes Bebauungsplanes hat mit Begründung über gie Dauer eines Monats
vom ..//Z'.../:...Zq.g.} ...bis einschließlich ..-../.4: i7:.../4?.}.. .;.., aufgrund des
Auslegungsbeschlusses des Ortsgemeinderates Kallstadt vom ... . '({(l7:.,J'{ :.,/e76
ö6entlich ausgelegen.

Ort und Zeit seiner ÖHentlichen Auslegung sind am ...gX:.J?: ]qq ortsüblich be-
kanntgegeben worden.

Während der Auslegung des Planentwuds wurden Bedenken und Anregungen vor-
gebracht. Db Bedenken und Anregungen wurden in der Sitzung des Ortsgemeinde
rates vom . .S .. ...{ ©.:..Cqq & .behandelt

Das Ergebnis wurde den Betrogenen mit Schreiben vom..J4' /Z. ./7#2hitgeteilt.
Ö

Dell Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Kallstadt hat nach $10 BauGB am
3:.,14.-./.qq.}..den Bebauungsplan "Am Kleisinger", bestehend aus der Plan-

zeichnung und dem Textteil als Satzung beschlossen.
Die Begründung wurde gebilligt.
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Durchführung des Anzeigeverfahrens
Die Anzeige dieses Bebauungsplanes, sowie Ort.und Zeit seiner ÖHentlichen
Auslegung sind nach $ 12 BauGB am . .21. . Sr.' .r#?1%d''. .. . .ortsüblich bekannt-

Nachrichtliche Ubernahme gem. $9 Abs.4 BauGB

An dieser Stejje soll aufden Inhalt des Sctneibens des Landesamtes fur Denkmalpflege,
Archäologische Dem(malpflege, Amt Speyer vom 20.08.97 verwiesen werden.
Das Schreiben hat 6ojgenden Inhalt: '

"lm Bereich des Bebauungsplanes befindet sich der Randbereich eines römischen
Gutsho6es.

Wir können daher der vorliegenden Planung nur zustimmen, wenn als verbindliche
Auflage in den Beschluß aufgenommen wird, daß wir von allen Erdarbeiten mind. vier
Wochen vorher unterrichtet werden und daß wir die gegebenenfalls notwendig
werdenden wissenschaRlichen Untersuchungen mit der gebührenden Sorgfalt
durchfuhren können.
Zudem müssen wir vordem, daß der Bauträger die ausführende Baufimla nachdrücklich
auf die Bestunmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetz vom 23.03.78 (Gvbl
2978 Nr. 1 0 Seite 1 59fT) hinweist.
Danach ist jeder zutagekommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die
Fundstelle soweit möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände gegen Verlust zu
sichem.'C
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